
§198 450Besonderer Teil

halten des Täters verursachten und von sei- hinaus und erstreckt sich auf Leben und 
ner Schuld umfaßten unmittelbaren Gefahr Gesundheit von Menschen, liegt Tateinheit 
über die bereits eingetretene Beschädigung zwischen § 196 und § 197 vor (vgl. OGNJ 
bzw. Vernichtung bedeutender Sachwerte 1969/6, S. 182).

§198
Angriffe auf das Verkehrswesen

(1) Wer vorsätzlich auf Verkehrswegen Hindernisse bereitet, Verkehrsmittel, Ver
kehrswege, Warn- oder Signalanlagen oder -mittel oder andere Verkehrseinrichtungen 
zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht, entfernt oder mißbräuchlich benutzt und da
durch eine Gemeingefahr vorsätzlich verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft. s

(2) Wer durch die Tat einen schweren Verkehrsunfall vorsätzlich verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei bis zu acht Jahren bestraft.

(3) Wer durch die Tat außerordentlich schwerwiegende Folgen vorsätzlich verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

(4) Wer durch die Tat bei der Bahn, Luftfahrt oder Schiffahrt eine Gemeingefahr fahr
lässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

I
(5) Der Versuch ist strafbar. In den Fällen der Absätze 1 bis 3 ist auch die Vorberei
tung strafbar.

1. § 198 schützt die Einrichtungen des 
Verkehrswesens aller Verkehrszweige 
(Eisenbahn, Straßenverkehr, Binnen- und 
Seeschiffahrt, Luftverkehr) vor vorsätzli
chen Angriffen auf die allgemeine Sicher
heit. Darunter fällt nicht die Zerstörung, 
Beschädigung usw. von Kraftfahrzeugen 
bei unbefugter Benutzung, weil diese 
Handlungen von den Tatbeständen der 
§§ 201, 196, 163, 164, 183, 184 erfaßt sind. 2

2. Verkehrsmittel sind Anlagen und Ein
richtungen zur Beförderung von Personen 
oder Gütern im außerbetrieblichen Trans
port (wie Kraft-, Eisenbahn- oder Luftfahr
zeuge, Schiffe, Kähne).
Verkehrswege sind bautechnisch bzw. navi- 
gatorisch relativ dauerhafte Trassen auf 
dem Lande, dem Wasser oder in der Luft, 
auf denen eine Ortsveränderung von Per
sonen oder Gütern erfolgt (z. B. Räume des 
Straßenverkehrs, Schienenwege, Schiff
fahrtswege, Luftstraßen).
Warn- oder Signalanlagen oder -mittel

sind Einrichtungen, die der Übertragung 
vereinbarter optischer oder akustischer 
Zeichen mit festgelegter Bedeutung als 
Warnung, Ankündigung, Aufforderung 
usw. auf den Verkehrswegen oder in den 
Verkehrsmitteln dienen (z. B. Verkehrs
zeichen, Blocksicherungen auf Schienenwe
gen, Schrankenanlagen, Leuchtfeuer, Blink
oder Radaranlagen, Funkeinrichtungen).

3. Bereiten von Hindernissen ist das Er
richten von Sperren, Gruben usw., die eine 
gefahrlose Benutzung der Verkehrswege 
beeinträchtigen.

4. Zerstören (vgl. § 163 Anm. 2) ist das 
Herbeiführen einer dauernden Gebrauchs
unfähigkeit der Einrichtung für ihren Be
stimmungszweck.
Beschädigen (vgl. § 163 Anm. 3) führt zur 
Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit 
der Einrichtung, zum dauernden oder zeit
weiligen Ausfall der gesamten Anlage oder 
einzelner Teile (z. B. durch Zerschneiden
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